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Weniger Steuern – mehr Geld! 17

E D I T O R I A L

Liebe Steuerzahler, 

gute Nachrichten für Angestellte 
mit Firmenwagen: Ihre indivi-
duellen Zuzahlungen für Privat-
fahrten können Sie nun auch als 
Werbungskosten von der Steuer 
absetzen. 

Mehr dazu lesen Sie in neben-
stehendem Beitrag. 

Weitere Themen dieser Ausgabe 
sind: 

>> �Aufgepasst bei Schönheitsre-
paraturen! Wenn das gekaufte 
Haus renoviert wird

>> Die Einspruchsempfehlung 
des Monats: Änderung des 
Steuerbescheides 

>> �Steuerbonus für Betreuung 
von Haustieren Wie Sie den 
Katzensitter absetzen können

 
Mehr aktuelle Infos aus der  
Welt des Steuerrechts lesen  
Sie wie immer auf  
www.steuernsparen.de. 

Beste Grüße

Melanie Baumiller

Neuigkeiten zum Firmenwagen
Zuzahlungen des Arbeitnehmers werden berücksichtigt
Öfter mal was Neues: Aufgrund neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
kann nun jeder Arbeitnehmer die Besteuerung seines Firmenwagens mindern, 
wenn er für Privatfahrten, etwa Urlaubsfahrten mit dem Firmenwagen, eine Zuzah-
lung leisten muss oder selber Kfz-Kosten für das Dienstfahrzeug tragen muss.

Zum Hintergrund
Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Arbeit-
nehmer im Rahmen seines Anstellungsverhältnisses zufließen. So geregelt in § 8 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes. Aufgrund dieser Vorschrift ist es erst mög-
lich, dass der Fiskus die Privatnutzung eines Firmenwagens auch besteuern darf. 

Dementsprechend erkennt das Finanzamt schon allein in der Möglichkeit das 
Dienstfahrzeug auch privat nutzen zu dürfen einen geldwerten Vorteil, den es 
(ebenso wie den Arbeitslohn in Geld) der Besteuerung unterwirft. Soweit die 
Grundsätze der Besteuerung beim Dienstwagen. 

Tatsächliche Ermittlung der Privatnutzung
Eine andere Frage ist dann im Weiteren, wie die Möglichkeit der Privatnutzung be-
wertet wird. Konkret gibt es zwei Alternativen: Grundsätzlich soll der Steuerzahler 
ein Fahrtenbuch führen, wonach die tatsächlichen Fahrten mit dem Firmenwagen 
dem dienstlichen oder dem privaten Bereich zuzuordnen sind. 

➝ T I P P   |   A R B E I T N E H M E R
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Auf diese Weise kann dann ein prozentualer Nutzungsanteil der Privatfahrten 
ermittelt werden, der im Endeffekt auf die gesamten Fahrzeugkosten angewendet 
wird. Im Ergebnis hat der Angestellte dann die Kosten zu versteuern, die aufgrund 
seiner Privatnutzung entstehen.

Pauschale Ermittlung der Privatnutzung
In der Praxis ist das andauernde Führen eines Fahrtenbuchs nicht nur sehr ar-
beitsaufwändig, sondern aufgrund der hohen formalen Anforderungen auch nicht 
ganz einfach. Sehr häufig wird daher von einem Fahrtenbuch abgesehen und der 
geldwerte Vorteil der privaten Nutzungsmöglichkeit wird mittels Ein-Prozent- 
Regelung ermittelt. Dabei muss pauschal ein Prozent des Bruttolistenneuwa-
genpreises monatlich als geldwerter Vorteil angesetzt und beim Arbeitnehmer 
versteuert werden.

Kosten des Fahrzeugs
Unabhängig davon, ob der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung des Firmenwa-
gens mittels Fahrtenbuch oder pauschaler Ein-Prozent-Regelung ermittelt hat, 
ging der Gesetzgeber davon aus, dass die Fahrzeugkosten regelmäßig durch  
den Arbeitgeber getragen werden. Hintergrund dieser Annahme ist die Tatsache, 
dass das Fahrzeug ja auch dem Chef gehört. 

In der Praxis hat sich diese Auffassung jedoch häufig nicht durchgesetzt, was vie-
lerorts auch durchaus nachvollziehbar ist. Man bedenke nur, der Chef stellt seinem 
Arbeitnehmer ein Dienstfahrzeug zur Verfügung, damit dieser seine Dienstreisen 
mit dem Pkw absolvieren kann. Wie allgemein üblich räumt der Arbeitgeber auch 
das Recht zur Privatnutzung des Firmenwagens ein, weshalb der Arbeitnehmer 
diesen auch für eine Urlaubsrundfahrt mit der Familie quer durch Europa nutzt. 

In Anbetracht der dabei entstehenden Kfz-Kosten für Treibstoff, Mautgebühren 
und ggfs. erhöhter Abnutzung des Fahrzeugs hat es schon ein Geschmäckle, dass 
der Chef auf den Kosten sitzen bleiben soll. Vielerorts wird daher einvernehmlich 
vereinbart, dass der Mitarbeiter ein Nutzungsentgelt oder wenigsten die Benzin-
kosten für eine solche erhöhte Privatnutzung zahlt.

Steuerliche Berücksichtigung
Diese Nutzungsentgelte oder für das Firmenfahrzeug selbst getragene  
Benzinkosten wollen die Arbeitnehmer nun natürlich auch steuerlich  
berücksichtigen. Immerhin müssen sie einen geldwerten Vorteil für die  
Privatnutzung auch versteuern. 

Trotz dieses logischen Gedankengangs hat sich die Finanzverwaltung einer steu-
ermindernden Berücksichtigung entsprechender Aufwendungen des Mitarbeiters 
bisher versperrt. Damit ist nun jedoch Schluss, wie der Bundesfinanzhof in insge-
samt drei aktuellen Entscheidungen vom 30.11.2016 klarstellt.

Fahrtenbuchmethode
Unter dem Aktenzeichen VI R 24/14 und VI R 49/14 stellen die obersten Finanz-
richter der Republik klar, dass vom Arbeitgeber getragene Zuzahlungen für die 

➝

steuernsparen-App

Entdecken Sie Ihre Sparmöglich- 
keiten! Einfach, übersichtlich und 
kostenlos. Mit exklusiven Vorteilen 
für die Nutzer eines Steuer-Spar-
Vertrags.

 

Einfach downloaden!

Dauercampen kostet  
Zweitwohnungsteuer

Komfortabel campen und trotz-
dem flexibel sein- am besten mit 
einem Mobilheim, das fest auf 
dem Campingplatz steht. Doch 
Vorsicht: Hier fällt Zweitwoh-
nungssteuer an. 

Genau dagegen wehrte sich eine 
Gruppe von Dauercampern mit 
Mobilheimen auf einem Camping-
platz an der Ostsee – vergeblich.  
(Aktenzeichen 2 A 186/15)

++N E W S T I C K E R++

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34262
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34253
https://itunes.apple.com/de/app/steuernsparen/id615286680?mt=8
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE160003575%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
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Kosten des Firmenwagens den geldwerten Vorteil aufgrund der Fahrtenbuchme-
thode mindern und somit steuermindernd berücksichtigt werden können. Ledig-
lich der Teil einer Zuzahlung, der den nach Fahrtenbuch ermittelten geldwerten 
Vorteil übersteigt kann steuerlich weder als negative Einnahmen, noch als Wer-
bungskosten berücksichtigt werden.

Ein-Prozent-Regelung
Eine im Tenor ähnliche Entscheidung ist unter dem Aktenzeichen VI R 2/15  auch 
bei Anwendung der Ein-Prozent-Regelung ergangen. Auch dann kann die Zuzah-
lung eines Nutzungsentgelts den geldwerten Vorteil mindern. Ausdrücklich führt 
der Bundesfinanzhof an dieser Stelle auch aus, dass nichts Anderes gilt, wenn der 
Arbeitnehmer im Rahmen der privaten Nutzung einzelne Kosten (etwa Kraftstoff-
kosten oder Mautgebühren) selber trägt. 

Erforderlich ist dafür selbstverständlich, dass entsprechende Belege (z. B. Tank-
quittungen etc.) vorgelegt werden können und die mindernd berücksichtigten 
Benzinkosten auch im Einklang mit der Fahrleistung des Firmenwagens stehen.

Abschließender Praxishinweis
Da die Urteile noch ganz frisch sind, sind sie bisher noch nicht im Bundessteuer-
blatt veröffentlich worden. Es ist daher auch noch nicht gewiss, wie die Finanz-
verwaltung mit den Entscheidungen umgeht. Davon unabhängig entfalten die 
Entscheidungen jedoch auch Bindungswirkung für bereits vergangene Jahre. Wer 
folglich schon früher Benzinkosten & Co. für den Dienstwagen aufgrund dessen 
Privatnutzung entrichtet hat, sollte versuchen diese noch steuermindernd an-
rechnen zu lassen. Wer seine Steuererklärung noch nicht abgegeben hat, sollte 
sich die Urteile berufen. Liegt bereits ein Steuerbescheid vor, kann man von den 
Urteilen nur noch im Rahmen eines Einspruchs profitieren oder wenn sich der 
Bescheid auf Grund anderer Bestimmungen ändern lässt.

➝ T I P P   |   A R B E I T N E H M E R

 Mutterschutz auch für Schülerinnen & Studentinnen

Die Regierungskoalition hat sich auf Details bei der Reform des Mutterschutzgesetzes 
geeinigt. Danach soll der Mutterschutz künftig auch für Schülerinnen, Studentinnen 
und Praktikantinnen gelten. Mütter von behinderten Kindern sollen mit der Reform vier 
Wochen länger Mutterschutz nach der Geburt gewährt werden, sodass sie insgesamt 
von zwölf Wochen Auszeit profitieren. Auch Arbeitszeitbeschränkungen für Schwangere 
sollen gelockert werden. 

Auch für Frauen mit einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche sind 
Verbesserung des Kündigungsschutzes geplant: Für sie sollen mindestens vier Monate 
Mutterschutz nach der Geburt gelten. Gleichzeitig sollen die Arbeitszeitbeschränkun-
gen gelockert werden. Schwangere können dann selbst über Sonn- und Feiertagsarbeit 
entscheiden. Für Arbeiten zwischen 20 und 22 Uhr wird ein behördliches Genehmigungs-
verfahren installiert. Das Gesetz in seiner neuen Fassung soll noch vor dem Sommer in 
Kraft treten.

++++++++++++  N E W S T I C K E R ++++++++++++

V O R S I C HT
vor scheinbarem Gewinn-
spiel: Überweisen  
Sie keinesfalls Geld!  
Mehr Infos dazu hier.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34254
https://www.buhl.de/steuernsparen/warnung-vor-scheinbarem-gewinnspiel/
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Aufgepasst bei Schönheitsreparaturen!
Wenn das gekaufte Haus renoviert wird
Nach dem Erwerb eines gebrauchten Gebäudes werden oftmals umfangreiche 
Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Solche Ausgaben 
sind eigentlich Erhaltungsaufwand und als Werbungskosten absetzbar, wenn das 
Gebäude vermietet wird.

Falls die Kosten ohne Umsatzsteuer innerhalb von drei Jahren höher sind als 
15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes, werden die gesamten Kos-
ten einschließlich Umsatzsteuer den Anschaffungskosten hinzugerechnet und 
dürfen nur einheitlich abgeschrieben werden. Doch es gibt eine Ausnahme: Bei der 
Ermittlung der 15-Prozent-Grenze werden „Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, 
die jährlich üblicherweise anfallen“ nicht einbezogen. Das sind z.B. Tapezieren, 
Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper, 
Innentüren sowie Fenster und Außentüren von innen.

Unklar ist bislang, ob solche Schönheitsreparaturen auch dann sofort als Wer-
bungskosten absetzbar sind, wenn sie zusammen mit Sanierungsmaßnahmen in 
den ersten drei Jahren die 15-Prozent-Grenze überschreiten.

Achten Sie auf die 15-Prozent-Grenze
Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Schönheitsreparaturen, die in 
einem engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit ande-
ren Modernisierungsmaßnahmen in den ersten drei Jahren nach dem Erwerb 
des Gebäudes anfallen, in die 15-Prozent-Grenze einbezogen werden und - bei 
Überschreiten dieser Grenze – zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten 
gehören. Und das bedeutet: Die Kosten dürfen nicht in voller Höhe, sondern nur im 
Wege einer Abschreibung von zwei Prozent jährlich als Werbungskosten abgezo-
gen werden (Aktenzeichen IX R 22/15).

Erhaltungsarbeiten bzw. Schönheitsreparaturen sind eigentlich als Erhaltungs-
aufwand sofort als Werbungskosten absetzbar und werden nicht in die 15-Pro-
zent-Grenze einbezogen. Dies gilt aber nur dann, wenn sie isoliert und losgelöst 
von anderen Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

W I C HT I G
Wenn Sie nicht aufpassen, werden klassische Schönheitsreparatu-
ren, wie Maler- und Tapezierarbeiten, die eigentlich auf einen Schlag 
absetzbar sind, über 50 Jahre verteilt. Wollen Sie dieses fatale 
Ergebnis vermeiden, müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Ihre 
Aufwendungen insgesamt in den ersten drei Jahren unter der 15-Pro-
zent-Grenze bleiben (15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäu-
des). Oder Sie dürfen mit der umfassenden Modernisierung erst nach 
dem dritten Jahr beginnen.

➝ T I P P   |   V E R M I E T E R

SteuerSparTV:  
Jetzt noch einfacher 
Steuern sparen 

Wir erklären Ihnen die Steuer.  
Einfach und genial- per Video.

Medizinisches Seminar für 
Pflegeeltern absetzbar

Ausgaben für die Teilnahme an 
medizinischen Seminaren zum 
Umgang mit frühtraumatisierten 
Kindern sind als außergewöhn-
liche Belastungen abzugsfähig. 
Dies entschied nun das Finanz-
gericht Münster (Aktenzeichen 
4 K 3471/15 E).  Es wird gesell-
schaftlich zwingend erwartet, 
dass - nicht anderweitig erstat-
tungsfähige - Krankheitskosten 
für sämtliche Familienmitglieder, 
mithin auch für Pflegekinder über-
nommen werden.

++N E W S T I C K E R++

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=33700
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerspartv/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/4_K_3471_15_E_Urteil_20170127.html
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http://www.buhl.de/go/3601


April 2017  |  6

 w
w

w
.s

te
ue

rn
sp

ar
en

.d
e

Die Einspruchsempfehlung des Monats
(inklusive Mustereinspruch zum Download)
Im blickpunkt Steuern berichten wir über anhängige Steuerstreite. Diese sollen 
Ihnen als Musterverfahren dienen. Es geht dabei um bares Geld!

Sie haben ein ähnliches Problem mit dem Finanzamt?
Dann legen Sie Einspruch ein. Beantragen Sie unter Verweis auf das Musterverfah-
ren die eigene Verfahrensruhe. Nur so können Sie bei einer positiven Entscheidung 
profitieren und in den Genuss der Steuererstattung gelangen. 

Betroffene Steuerpflichtige: Alle Steuerzahler

Einspruchsgrund:
Änderung des Steuerbescheids durch das Finanz-
amt, obwohl dieses von der richtigen Steuererklä-
rung abgewichen ist

Anhängiges Verfahren: Bundesfinanzhof, Aktenzeichen VI R 38/16

Hintergrund zum Sachverhalt
Wenn der Einkommensteuerbescheid erst einmal in der Welt ist, dann darf auch 
das Finanzamt diesen nicht so einfach wieder ändern. Ist die Einspruchsfrist 
abgelaufen und die Steuerfestsetzung nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
ergangen, kann eine Bescheidänderung nur noch im Rahmen einer Änderungs- 
bzw. Korrekturvorschrift erfolgen.

Eine solche Korrekturvorschrift ist z. B. der § 129 der Abgabenordnung (AO), wo-
nach Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die beim 
Erlass eines Verwaltungsaktes unterlaufen sind, noch bis zum Ablauf der Festset-
zungsfrist berichtigt werden können.

Beamte darf nicht gedacht haben
Damit diese Vorschrift greift, kommt es im Wesentlichen auf die Qualität des 
Fehlers an. So darf es sich dabei in der Tat nur um ein Versehen handeln, bei dem 
eine rechtliche Würdigung ausgeschlossen ist. Spaßeshalber spricht man daher in 
der Praxis davon, dass der Finanzbeamte sich bei Unterlaufen des Fehlers nichts 
gedacht haben darf. Damit ist gemeint, dass dieser keine inhaltliche Bearbeitung 
vorgenommen hat, sondern der Fehler schlicht entstanden ist, weil z. B. ein reiner 
Additionsfehler unterlaufen ist.

➝ A K T U E L L E S   |   A L L E  S T E U E R Z A H L E R

➝

WISO steuer: 
Ratgeber spezial 
2017

Die besten Tipps fürs Rentenalter. 
Aktuell im steuer:Ratgeber spezial 
2017. 

https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerratgeber-die-besten-tipps-fuer-den-ruhestand/
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerratgeber-die-besten-tipps-fuer-den-ruhestand/
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Richtige Steuererklärung – falscher Bescheid
Ob eine offenbare Unrichtigkeit gegeben ist, ist in der Praxis häufig nicht einfach 
zu beurteilen. So war es auch in einem Fall vor dem Finanzgericht Münster. Im 
Urteilssachverhalt hatte ein Steuerzahler eine richtige Einkommensteuererklä-
rung abgegeben, von der der Sachbearbeiter beim Finanzamt jedoch abgewichen 
ist. Konkret waren zwei Renten in der Steuererklärung angegeben. In den Bescheid 
übernahm das Finanzamt jedoch nur eine Rente, weil es für den zweiten Altersbe-
zug keine elektronischen Daten vorliegen hatte. 

Als der Fiskus den Fehler bemerkte, wollte es den Einkommensteuerbescheid 
nach § 129 AO ändern, was jedoch das Finanzgericht Münster untersagte. Im 
Urteil vom 21.07.2016 (Aktenzeichen 9 K 2342/15 E) heißt es deutlich, dass eine 
offenbare Unrichtigkeit nicht vorliegt, wenn ein konkreter Anlass zur Überprüfung 
der elektronisch übermittelten Daten zu den Renteneinkünften des Steuerzahlers 
bestand, der Sachbearbeiter nach Aktenlage aber bewusst darauf verzichtet hat, 
einen Abgleich mit der Steuererklärung durchzuführen, die ihm parallel vorlag.

Mit anderen Worten: Das Finanzgericht schließt ein rein mechanisches Versehen 
aus und geht davon aus, dass der Sachbearbeiter die zweite Rente aus irgendwel-
chen Erwägungen heraus nicht in den Steuerbescheid übernommen hat. Eine Än-
derung des Bescheids ist daher ausgeschlossen und der Steuerzahler muss nur 
eine Rente versteuern. Besonders erfreulich dabei: Das erstinstanzliche Gericht 
hat die Revision nicht zugelassen.

Offenbare Unrichtigkeit auch bei Schlamperei
In einem ähnlich gelagerten Ausgangssachverhalt sieht es das Finanzgericht Düs-
seldorf jedoch leider gänzlich anders. Diesmal hatte der Steuerzahler Arbeitslöhne 
von zwei Arbeitgebern bezogen und auch richtig angegeben. Weil ein Arbeitgeber 
allerdings in einem anderen Bundesland beheimatet war und dementsprechend 
die Auswertung der elektronischen Daten des Wohnsitzbundeslandes nur einen 
Arbeitslohn zum Vorschein brachte, wurde auch nur dieser in den Bescheid über-
nommen. Die Abfrage der Datenbank für bundeslandübergreifende Daten wurde 
schlicht unterlassen.

Mit Urteil vom 11.10.2016 (Aktenzeichen 10 K 1715/16 E) vertraten die Düsseldor-
fer Finanzrichter jedoch die Auffassung, dass der fälschlicherweise nicht berück-
sichtigte Arbeitslohn noch Eingang in den Steuerbescheid bekommen kann. Dabei 
gingen die Richter in ihrer Entscheidung davon aus, dass die Nichtberücksichti-
gung auf Schlamperei bei der Bearbeitung der Steuererklärung zurück zu führen 
sei. Gerade dies spreche jedoch dafür, dass der Beamte keine rechtlichen Erwä-
gungen vorgenommen hat. Insoweit trägt das Finanzamt zwar die Schuld an dem 
falschen Bescheid, die schließt jedoch eine Bescheidänderung wegen offenbarer 
Unrichtigkeiten nicht aus. 

Erfreulicherweise wurde gegen das erstinstanzliche Urteil Revision beim Bundes-
finanzhof eingelegt, weshalb in ähnlich gelagerten Sachverhalten unter Verweis 
auf das anhängige Verfahren (und die positive Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster) Einspruch eingelegt werden sollte.

Hier gelangen Sie zum  
Mustereinspruch

Betroffene sollte daher in 
ähnlich gelagerten Fällen 
Einspruch einlegen und auf 
das aktuelle Musterverfahren 
verweisen.

Hier gelangen Sie zum Down-
load des Mustereinspruchs.

WISO Gehalt 

Die einzige Gehalts-App im  
Store mit „NettoShaker“: 

Einfach iPhone oder iPod touch 
schütteln, das Wunsch-Nettogehalt 
eingeben… - und WISO Gehalt  
ermittelt sofort, wie hoch Ihre  
Gehaltsforderung sein muss. 

Die einzig perfekte App für  
Ihr nächstes Gehaltsgespräch!

Einfach downloaden!

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/9_K_2342_15_E_Urteil_20160721.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2016/10_K_1715_16_E_Urteil_20161011.html
Link: https://www.buhl.de/steuernsparen/einspruchsempfehlung-april-2017/
https://itunes.apple.com/de/app/wiso-gehalt/id366800329?mt=8
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Steuerbonus für Betreuung  
von Haustieren
Wie Sie den Katzensitter absetzen können
Steuervorteil für die Betreuung von Haustieren? Bisher für die Finanzverwaltung 
undenkbar. Doch nun können die Ausgaben tatsächlich als Haushaltsnahe Dienst-
leistung abgezogen werden. Aber was ist mit Tierpflege- und Tierarztkosten? Wir 
klären auf. 

Was sind haushaltsnahe Dienstleistungen?
Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen können direkt von der Steuerschuld 
abgezogen werden, und zwar mit 20 Prozent, höchstens 4.000 Euro im Jahr. Be-
günstigt sind also beispielsweise die Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen 
Personen durch ambulante Pflegedienste oder selbständige Pflegekräfte sowie 
die Betreuung von Kindern durch selbstständige Tagesmütter oder Au-pairs im 
Haushalt des Auftraggebers. 

Noch in einem Erlass des Bundesfinanzministeriums aus 2014 ist festgelegt, dass 
Tierbetreuungs-, Tierpflege- und Tierarztkosten nicht steuerbegünstigt sind. Nun 
aber der Bundesfinanzhof hat gegen den Fiskus entschieden, dass die Versorgung 
und Betreuung eines Haustieres zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehört, 
denn die Versorgung von Haustieren habe einen engen Bezug zur Hauswirtschaft 
des Halters (Aktenzeichen VI R 13/15). 

20 Prozent der Betreuungskosten absetzbar
Aktuell akzeptiert die Finanzverwaltung das BFH-Urteil und erkennt die Betreuung 
und Pflege von Tieren als haushaltsnahe Dienstleistung an. Also gibt‘s dafür auch 
eine Steuerermäßigung von 20 Prozent (BMF-Schreiben vom 09.11.2016). 

W I C HT I G
Die Betreuung des Tieres muss innerhalb des Haushalts erfolgen.

Gassigehen ja, Tierpension nein
Die Kosten für die Versorgung und Betreuung des Haustieres - einschließlich der 
Anfahrtskosten - sind nur dann begünstigt, wenn die Betreuung im Haushalt bzw. 
auf dem Grundstück erfolgt. Die Steuervergünstigung gibt‘s also nicht, wenn das 
Tier außerhalb der Wohnung betreut wird, z.B. in einer Tierpension. 

Geklärt hat der BFH aber nun, dass zumindest das „Ausführen“ des Tieres außer-
halb der Wohnung nicht steuerschädlich ist. Schließlich gewährt der Fiskus den 
Steuerbonus ja auch für „die Begleitung von Kindern, kranken, alten oder pflegebe-
dürftigen Personen bei Einkäufen und Arztbesuchen sowie für kleinere Botengän-
ge“ durch eine Haushaltshilfe außerhalb der Wohnung.

➝

Ihre Meinung ist 
uns wichtig! 

Helfen Sie mit blickpunkt  
Steuern zu verbessern.

→ jetzt bewerten

Wußten Sie schon, 
dass …? 

dass mit der Hausgeldabrechnung 
ein Steuerbonus winkt? Wie das 
funktioniert, sehen Sie hier.  

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=32417
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-09-Paragraf-35a-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://umfrage.buhl.de/Default.aspx?id=558&k=BS-2017/04
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerbonus-mit-der-hausgeldabrechnung/
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Kein Steuerbonus für Tierarzt 
Eine weitere Frage ist, ob auch die Tätigkeit des Tierarztes als „haushaltsnahe 
Dienstleistung“ anzusehen ist? Leider nein. Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Nürnberg gehört die Behandlung von Verletzungen und Krankheiten nicht zu den 
haushaltsnahen Dienstleistungen, gleichgültig ob bei Mensch oder Tier. Daher gibt 
es für solche Kosten keine Steuerermäßigung (Aktenzeichen VI R 13/15). 

Sind die Leistungen des Tierarztes vielleicht mit „Handwerkerleistungen“ ver-
gleichbar, für die es ebenfalls eine Steuerermäßigung von 20 Prozent, höchstens 
1.200 Euro gibt? Kommt nämlich ein Mechaniker ins Haus und repariert die 
Waschmaschine, besteht Anspruch auf den Steuerbonus. Gleiches müsste gelten, 
wenn der Tierarzt nach Hause kommt und den Dackel behandelt, oder?

Tiere sind zwar keine Sachen, doch „auf sie sind die für Sachen geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist“. 
Da der Gesetzgeber Tiere nicht ausgenommen hat, müsste der Hausbesuch des 
Tierarztes begünstigt sein. Doch nach Auffassung des Finanzgerichts Nürnberg 
stellen die Leistungen des Tierarztes keine Handwerkerleistungen dar (Aktenzei-
chen 4 K 1065/12).  
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Vermietung: Doch keine Sonderabschreibung für Neubau von Mietwohnungen

In Deutschland fehlt bezahlbarer Wohnraum, vor allem in Großstädten und 
Ballungsräumen. Um private Investoren schnell zum Neubau von preiswerten 
Mietwohnungen anzuregen, hatte die Bundesregierung ein Gesetz mit einer 
neuen Abschreibung vorgelegt. Geplant war eine Sonderabschreibung von 
jeweils 10 Prozent im ersten und zweiten Jahr sowie 9 Prozent im dritten Jahr 
auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 2.000 Euro je qm Wohnfläche. 
Zusätzlich sollte die lineare AfA von 2 Prozent p.a. auf die tatsächlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten absetzbar sein. 

Doch: zu früh gefreut. Im vergangenen Jahr hat die SPD-Fraktion die Verab-
schiedung des Gesetzes mit der vorgesehenen Sonderabschreibung verhindert 
und damit eine Förderung des Mietwohnungsbaus unmöglich gemacht. So 
bleibt leider der erhoffte Impuls zur Aktivierung privater Investoren aus. Private 
Investoren erhalten keine steuerliche Planungssicherheit für ihre Investitionen. 
Die steuerliche Förderung hätte zu zusätzlichem Wohnraum führen können. Die 
mögliche Entlastung im unteren und mittleren Mietpreisbereich bleibt nun aus.

++++++++++++  N E W S T I C K E R ++++++++++++
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